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Die Annahme Schwarzmaiers, daß die 1n seinem Aufsatz1 eschriebene
Ochsenhausener Handschrift der Translatio Alexandri auf 1ne VO  3 der
spateren Ottobeurener Tradition verschiedene Textform zurückgeht, führt
die Abfassung der TIranslatio mindestens in die Mitte des Jahrhunderts
zurück. Daß möglicherweise der Abschnitt, der VOIl Bischof Gozbert han-
delt, 1n dem den gleichnamigen Genfer Bischof erkennt, auf Grund einer
besonderen, also och alteren Überlieferung 1n der Translatio erscheint, hat
Schwarzmaier deutlich gemacht.

Für die Existenz alterer, 1mMm Jahrhundert schriftlich vorliegender Stük-
ke gibt ohl och andere, wWenn auch spärliche Hinweise, einen sprach-
licher und einen inhaltlicher Art
In der TIranslatio*®* wird erzählt, w1e oto VO  w} St-Maurice ach Alamannien
und AA Bischof VOo  3 Konstanz kam, den Rhein überschritt un mıit Erlaub-
Nn1s des Diözesanbischofs die feierliche Überführung der Reliquien wieder
aufnahm GLE licentia epi1scopi 1PS1US parochie. Mit dem Wort parochia, das
spater die Pfarrei bezeichnet, ist ler eindeutig die iözese gemeınt. och
schwingen 1n dieser Wortbedeutung altchristliche Vorstellungen mit, dafß
der Bischof SOZUSaSgeN der einzige Pfarrer sSe1InNes Bistums 6e1. Im Jahr-
hundert beginnt der Bedeutungswandel des Wortes parochia; 1MmM ist PaTO-
chia fast ausnahmslos 1Ur och mit Pfarrei übersetzen. Der Schluß, den
WIT aus dem Gebrauch des Wortes 1n der Translatio ziehen dürfen, führt
freilich nicht weıter, da WIT ja schon durch den handschriftlichen Befund be-
reıits 1n das Jahrhundert zurückgelangt sSind.

Dagegen verrat ein anderer Ausdruck eın höheres Alter. Die Translatio
berichtet Ende®?, wıe oto VO: kaiserlichen Hof mıit einem Brief
den Augsburger Bischof Nidger zurückkehrte. Auffallend ist L1LU. die ‚JI0
latur des Bischofs In dem Ottobeurener ext Ellenbogs ist Nidger der ep1s-
ODU Sancfe Augustensis ecclesie, 1n dem äalteren ext aus Ochsenhausen
der ep1SCOPUS Sancte Augusburgense C10O1tatıs ecclesie. Solche Bezeichnungen

1m Jahrhundert höchst ungebräuchlich, dagegen 1n der Frühzeit

Herr Dr. Schwarzmaier hat mich freundlicherweise VOT der Drucklegung
in das Manuskript seines Aufsatzes Einblick nehmen lassen. Ich möchte ihm
dafür herzlich danken.
Vgl den VO  z} Schwarzmaier herausgegebenen ext 1n Ottobeuren. Fest-
schrift ZUr 1200-Jahrfeier der Abtei, 1964, 66—71, hier



Hermann Tüchle

bis 1n den Beginn des Jahrhunderts keine Seltenheit. Dafür einıge Bei-
spiele.

Das Sanctae (ecclesiae) 1mM deutschen Raum findet sich schon 590 für den
eP1SCOPUS 5ö, ecclesiae Sabionensis secundae Raetiae?. In den Augsburger Bi-
schofsregesten® trifft INa  . mehrfach auf einen epP1ISCOPUS oder praesul
Augustensis ecclesiae. Es G1 dafür auf die Jahre 895, 898,963 und 9696 VOCI-
wlesen. Dann aber Fällt das Ssanctae wWeg AÄAus den Regesten der Erzbischöfe
VO:  . Köln? ergibt sich dasselbe Bild Von 022—1003 lassen sich mehrere
Gtellen für den Gebrauch des Beiwortes anführen® ach 1003 findet sich
uch 1er das sanctae nicht mehr.

In der gleichen Periode kommen auch Belege wenigstens für einen Teil
der Formulierung der Ochsenhausener Handschrift: epP1SCOPUS GÄMNCGIP Augus-
burgense c1vitatis ecclesie AFOTS: In den Augsburger Regesten wird 076 VO'

Auguste C1ivitatis episcopus? gesprochen. hne das Beiwort sind Bezeich-
NUuNngen wWI1e Augustensis c1vıtatis VO  a 048 un 1014° Auguste C1V1-
tatıs VO:  } 073, 081 und un Augustanae c1viıtatis VO  5 955, 1007 un
10321% nennenswert. Einmal findet sich 1n diesem Zusammenhang auch die
deutsche Namensform der Stadt Schon wird der eP1SCOPUS de 4A7
tate Augustiburc erwähnt. Das Augusburgense der Ochsenhausener and-
schrift findet sich auch einmal 1n den Kegesten, 1025 VO  - einem Augus-
burgensis ep. gesprochen wird, während die Gtadt allein schon 874 1n einer
Urkunde Ludwigs des Deutschen Augusburc heißt.15 Eine Verbindung C1V1-
Aatıs ecclesiae wI1e 1n der Ochsenhausener Textfassung konnte och nicht
gefunden werden.

Mit den Kölner Kegesten kommt 1908028  3 einem ahnlichen Ergebnis. Die
Verbindung Coloniae C1iviıtatis archiepiscopus IO nicht selten für die Jahre
927 929, O31, 9471 un vielleicht och für 1041.16 uch 1n öln findet sich
aber keine Formulierung wI1e C1vitatis ecclesiae archiepiscopus.

Zusammenfassend legt sich AauUus diesem Material der Schluß nahe, daß die
Ochsenhausener Textfassung die seltenere un ältere ist, dafß aber uch die
vielleicht ach der Magnusvita erfolgte Angleichung 1ın Ottobeuren dem
Sprachgebrauch des O un beginnenden Jahrhunderts entspricht,
der 1m Jahrhundert aber aum mehr angewandt wurde.
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Zu weıteren Überlegungen veranlaßt atuıch die Schilderung der Irans-
latio, wonach oto seine Begleiter VOIl Vienne beauftragte, auf ihn 1n Vienne

warten und keinesfalls ohne ih: den Hof reisen, einen ach-
folger £ür den verstorbenen Bischof erbitten (ad curtem proficiscerentur
ımpetrare episcopum).*” Und als dann spater die Kanoniker den Kaiser-
hof kamen und vergebens die Rückgabe der Reliquien gefordert hatten,
begnügten 61€e sich schließlich mıiıt der Bitte, ihnen einen Bischof geben
(flagitantes csibi dari episcopum).*®

Die Ernennung eines Bischofs durch den Kaiser wird diesen Gtellen als
Selbstverständlichkeit, SOZUSASECIN als Regel angesehen. Es scheint aber
undenkbar, daß e1n Schriftsteller des Jahrhunderts aus dem Reform-
mönchtum, der auUus Hirsau bzw Gt Georgen gekommene Rupert oder der
Abt Isingrim, einen solchen ext hätte schreiben können, ohne e1n Wort
der Kritik anzufügen. Inzwischen WarTr Ja der Investiturstreit durchgeführt
worden, dem sich Hirsau esonders aktiv beteiligt hatte Die Freiheit der
kanonischen Wahl War das Ergebnis des langen und bitteren Kingens. Dazu
paßt das Bild der Bischofsernennung durch den Kaiser, wI1e die Lrans-
latio bringt, bestimmt nicht. Es erinnert vielmehr die Verhältnisse des

und der ersten Hälfte des Jahrhunderts, als etwa Ulrich VO Herzog
vorgeschlagen und VO.: König ZU Bischof VO:  - Augsburg ernannt wurde,
als nach Ulrichs Tod die Augsburger Domkleriker sich ZUuU Kaiser begeben
wollten, ihm den Bischofsstabh überbringen, als och 1047 Kaiser
Heinric! Hi seinen gleichnamigen Kaplan ZU Bischof VO  . Augsburg
ernannte.

Wir stoßen also auch hier auf Textformen, die mindestens auf die erste
Hälfte des Jahrhunderts zurückgehen. Es erscheint deshalb überlegens-
werTt, ob die zeit]
sollte

Fixierung der TIranslatio nicht ne  c überdacht werden
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